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Verpflichtungserklärung  
 
Damit eine Verpflichtungserklärung kontrolliert und an das Migrationsamt des Kantons Zürich 
und an die schweizerische Auslandvertretung (Botschaft/Konsulat) zur abschliessenden 
Beurteilung weitergeleitet werden kann, sind zwingend folgende Unterlagen vorzulegen: 
 
� Police einer abgeschlossenen Reiseversicherung für jede eingeladene Person. Die 

Reiseversicherung muss für die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz eine Deckung von 
mindestens CHF 50'000.00 oder EUR 30'000.00 für Krankheit und Unfall ausweisen. 
 

� Kopie eines gültigen Ausweispapiers (Pass, ID-Karte oder Ausländerausweis C oder B) 
der Garantin oder des Garanten (bei verheirateten Personen wird eine Ausweiskopie von 
beiden Ehepartnern benötigt). 

 
� Aktueller Betreibungsregisterauszug der letzten zwei Jahre (nicht älter als 3 Monate)  

Wichtig: bei verheirateten Personen ist zwingend ein Betreibungsregisterauszug des 
Ehemannes und der Ehefrau einzureichen. 
 

� Aktueller Steuerausweis (Aufstellung vom steuerbaren Einkommen und Vermögen vom 
laufenden Jahr für alle CH-Staatsangehörige und Personen mit C-Ausweis sowie Personen 
mit B-Ausweis, welche mit CH oder C verheiratet sind) 

 
� Bank- oder Postkontoauszüge in der Höhe von Total CHF 30'000.00 lautend auf die 

Garantin oder den Garanten, mit Übersicht des Kontoverlaufs der letzten 3 Monate (falls 
kein Steuerausweis und/oder keine Lohnabrechnungen vorhanden sind) 

 
� Lohnabrechnungen in der Höhe von mind. CHF 4'500.00 (monatlich) der letzten drei 

Monate der Garantin oder des Garanten 
 
Sollte der Garant / die Garantin von der Fürsorge (Bezug von Sozialleistungen) unterstützt 
werden, keine feste Adresse oder öffentlich-rechtliche Schulden haben, bedeutet dies in 
jedem Fall eine Ablehnung des Antrags. 
 
 Das genaue Einreisedatum sowie die geplante Aufenthaltsdauer sind auf der 

Verpflichtungserklärung zwingend anzugeben. 
 
Die Unterlagen sind persönlich einzureichen bei:  
Gemeindeverwaltung Rafz, Einwohnerdienste, Dorfstrasse 7, 8197 Rafz 
 
Bearbeitungsgebühr:   
CHF 60.00 je Erklärung 
 
Expressverfahren: 
Die Bearbeitungsgebühren von CHF 60.00 sind bei den Einwohnerdiensten Rafz und die 
Expresskosten CHF 50.00 beim Migrationsamt Zürich zu bezahlen. Das verschlossene Couvert 
darf bis zur Vorsprache beim Migrationsamt Zürich nicht geöffnet werden.  
 


